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STADTGEMEINDE ST. JOHANN IM PONGAU
BEBAUUNGSPLAN DER GRUNDSTUFE
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FISCHBACHERGRÜNDE SÜD

110kV Leitung ÖBB
Nicht rechtsverbindliche Planinhalte

Erläuterungen Abkürzungen
Meter über Adriaxxx.xxm ü.A.

GG    - Gewerbegebiet

Nutzungsschablone für einheitliche Bebauungsbedingungen
TGB

Widmungskategorie
TGB Teilgebiet (fortlaufend nummeriert)

Wid.

BW

FirsthöheFH

Bauweise

Ergänzende Plangrundlage: Digitale Katastralmappe © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 10/2025

VERORDNUNGSTEXT

Mindestfestlegungen gemäß §51 Abs. 2, ROG

Straßenfluchtlinien:
Die Straßenfluchtlinie ist gemäß Plandarstellung fixiert.

Verlauf der Gemeindestraßen:
Die bestehenden Gemeindestraßen sind gemäß Plandarstellung als Verlauf der Gemeindestraßen gekennzeichnet.

Baufluchtlinien:
Die Baufluchtlinien sind gemäß Plandarstellung festgelegt.

Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen:
Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen ist mit einer maximalen Grundflächenzahl gemäß Plandarstellung
festgelegt.

Bauhöhen:
Die Bauhöhen sind mittels maximaler First- Trauf- und Gesimshöen gemäß Plandarstellung festgelegt. Bei Angabe von
Relativhöhen ist Bezugshöhe das gewachsene Gelände.
Die festgelegte Höchsthöhe kann durch PV-Anlagen überschritten werden.
Die Errichtung von im Gesamtbild der Bauten untergeordneten technischen Ein- und Aufbauten wie z.B.
Lüftungsanlagen fallen ebenfalls nicht unter die festgelegte Höhenbegrenzung.

Erfordernis einer Aufbaustufe:
Das zwingende Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplanes der Aufbaustufe wird nicht festgelegt.

Sonstige Festlegungen gemäß §53 Abs. 2, ROG
Bauweise:
Es wird die offene Bauweise gemäß §58 lit. b SROG festgelegt.

Bestimmungen zur Anlage von Einfriedungen:
Mit Einfriedungen ist von der Straßenfluchtlinie 0,5m abzurücken.

Festlegungen zur äußeren architektonischen Gestaltung (Besondere Festlegung Nr. 1, BF1):
Eintönige Fassadengestaltungen sind zu vermeiden, größere Fassadenfronten sind (zumindest farblich oder durch
Materialwechsel) zu gliedern. Die farbliche Gestaltung der Fassaden hat in möglichst gedeckten, naturnahen Tönen zu
erfolgen, braune sowie glänzende Farbgebungen sind nicht zulässig. Die Verwendung von Holzelementen oder
anderen naturnahen Materialien zur Gliederung und Auflockerung der Fassade wird empfohlen.

Festlegung zur Freihaltung von Bereichen für die interne Verkehrsabwicklung (Besondere Festlegung Nr. 2,
BF2):
Auf den jeweiligen Bauplätzen sind für die Abwicklung des internen Schwerverkehrs von Bebauung oder sonstigen
Nutzungen freizuhaltende Bereiche vorzusehen.

Aufschließung (Besondere Festlegung Nr. 3, BF3):
Sämtliche für den Eigenbedarf benötigte Abstellflächen sind auf Eigengrund herzustellen.
Da davon ausgegangen werden muss, dass das Verkehrsaufkommen im Planungsgebiet durch die Betriebe, deren
Besucher und Lieferanten verursacht wird, ist von Seiten der Bauwerber Sorge zu tragen, dass ausreichend
Abstellflächen entlang der Straßen vorhanden sind. Aus diesem Grund sind für jeden Bauplatz mindestens 2
PKW-Abstellplätze als Besucherplätze leicht erreichbar, direkt an der öffentlichen Straßenfläche auf eigenem Grund
herzustellen, welche nicht abgesperrt werden dürfen.

Grünraumgestaltung (Besondere Festlegung Nr. 4, BF4):
- Pflanzgebote:

Industriestraße und Südrand des Planungsgebites: Bergahorn als Reihe mit Abstand von 12-15m untereinander.
Der Schutzabstand zur Freileitung ist zu Berücksichtigen. Hinweis: die Plandarstellung symbolisiert die Lage,
stellt aber keine exakte Bestimmung der Pflanzposition dar.

- Oberflächen:
Oberflächen sind unversiegelt zu belassen, sofern es die betriebliche Nutzung zulässt. Dies betrifft insbesondere
PKW-Abstellplätze und ähnlich geeignete Flächen, welche durch Schotterrasen zu befestigen sind. Betrieblich
ungenutzte Flächen sind zu begrünen.

- Dächer:
Dachflächen sind generell in gedeckten Farben mit matter Oberfläche auszuführen. Als Farbpalette werden
dafür vorzugsweise Grün- und Braun-Töne, sowie Misch-Töne angegeben. Bunte Flächen, Schwarz, reine
Grautöne udgl. sind ausgeschlossen.
Bekieste Dächer sind mit Magerbegrünung auszuführen

Bauliche Ausnutzbarkeit der GrundflächenGRZ
GRZ  - Grundflächenzahl

Marker Fixpunkt

Grenzlinie (zw. unterschiedl. einzelnen Bebauungsgrundlagen)● ● ● ● ●

LEGENDE:
Rechtswirksame Festlegungen

Straßenfluchtlinie

Baufluchtlinie 
Verlauf von Gemeindestraßen

N

Rundsiegel-Planverfasser

M 1:5000

des Entwurfes des Bebauungsplanes

Beschluß der Gemeindevertretung  

Kundmachung gemäß Gemeindeordnung

Beginn der Rechtswirksamkeit

Kundmachung der öffentlichen Auflage

DER BÜRGERMEISTER

am __.__.____ 

am __.__.____ 

Planverfasser:

Tel. 06235/5132
Zuckerstätterstraße 42, A-5303 Thalgau

Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker
Ingenieurkonsulent für Raumplanung

Poppinger Ziviltechniker KG

Geschäftszahl: 17/2608 Datum: 18.05.2026

vom __.__.____

von __.__.____ bis __.__.____

Dipl.-Ing. Gernot Fleischmann
Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen

Sterneckstr.55, 5020 Salzburg
Tel: +43-662-875314-0; Fax: -23

geometer@fleischmann.co.at    www.fleischmann.co.at

Kat.-Gemeinde
Gerichtsbezirk
Grundstück Nr.
Vermessen am
Gezeichnet am
Massstab
Projekt

Gesch.-Zahl

Das Urheber-und Eigentumsrecht verbleibt nach den gesetzlichen Bestimmungen dem Planverfasser. Eine Vervielfältigung ist unzulässig und strafbar.

Hettegger
Teilungsentwurf

55105
St.Johann im Pongau
38/19
31.10.2024

1:1000

40500

31.10.2024

BF Besondere Festlegung (in Textform) mit lfd. Nummer
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Pflanzung von Gehölzen
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